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 Veröffentlicht am 21.02.1996

Norm

UbG §18

Rechtssatz

Auch nach der Einleitung eines Unterbringungsverfahrens ist ein rechtliches Interesse des Kranken an der

(gerichtlichen) Feststellung zu bejahen, ob die Unterbringung bereits zu einem früheren Zeitpunkt begonnen hatte und

zulässig gewesen ist.
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